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1. Feststellung Jahresabschluss 2019 und Verlauf 
Haushalt 2020   
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2. Haushaltsquerschnitt  
  



Teil 1: Ergebnisplanung
Produktgruppe Ordentliche

Erträge
Ordentliche

Aufwendungen
Ordentliches

Ergebnis
Finanzergebnis Ergebnis der

laufenden
Verwaltungs-

tätigkeit

Außerordent-
liches Ergebnis

Ergebnis des
Teilhaushaltes

01.01 Politische Gremien 0 1.361.578 -1.361.578 0 -1.361.578 0 -1.361.578

01.02 Verwaltungsführung 9.050 2.085.424 -2.076.374 0 -2.076.374 0 -2.076.374

01.03 Gleichstellung von Frau und Mann 0 160.944 -160.944 0 -160.944 0 -160.944

01.04 Beschäftigtenvertretung 2.700 576.767 -574.067 0 -574.067 0 -574.067

01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz 4.675 706.637 -701.962 0 -701.962 0 -701.962

01.06 Zentrale Dienste 57.426 1.930.435 -1.873.009 0 -1.873.009 0 -1.872.009

01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 0 413.038 -413.038 0 -413.038 0 -413.038

01.08 Organisations- und Personalmanagement 5.187.095 35.252.717 -30.065.622 0 -30.065.622 0 -27.407.872

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 15.845.341 33.561.887 -17.716.546 0 -17.716.546 2.000.000 -15.716.546

01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen 250.000 5.554.160 -5.304.160 0 -5.304.160 0 -5.304.160

01.11 Recht 5.000 793.433 -788.433 0 -788.433 0 -788.433

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5.139.149 25.115.899 -19.976.750 0 -19.976.750 0 -19.867.750

01.15 Partner- und Patenschaften 1.254 110.929 -109.675 0 -109.675 0 -109.675

01.16 Kommunalaufsicht 0 215.363 -215.363 0 -215.363 0 -215.363

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 6.099.500 3.423.145 2.676.355 0 2.676.355 0 2.676.355

02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 1.041.606 3.880.315 -2.838.709 0 -2.838.709 0 -2.838.709

02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung 5.090.785 5.077.882 12.903 0 12.903 0 12.903

02.05 Tierseuchenbekämpfung 99.056 667.156 -568.100 0 -568.100 0 -568.100

02.06 Tiergesundheit/ Tierschutz 379.824 1.084.525 -704.701 0 -704.701 0 -704.701

02.07 Verkehrsangelegenheiten 181.000 324.832 -143.832 0 -143.832 0 -143.832

02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2.270.030 1.763.830 506.200 0 506.200 0 506.200

02.09 Kfz-Angelegenheiten 6.417.425 4.150.287 2.267.138 0 2.267.138 0 2.267.138

02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer 160.408 1.126.522 -966.114 0 -966.114 0 -966.114

02.11 Wahlen 50.000 126.168 -76.168 0 -76.168 0 -76.168

02.12 Gefahrenabwehr 66.980 519.025 -452.045 0 -452.045 0 -452.045

02.13 Gefahrenvorbeugung 540.425 1.382.397 -841.972 0 -841.972 0 -841.972

02.15 Leitstelle 4.125.615 5.822.861 -1.697.246 0 -1.697.246 0 -1.697.246

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 2.728.851 13.488.121 -10.759.270 0 -10.759.270 0 -10.207.515

03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 350 204.638 -204.288 0 -204.288 0 -204.288

03.04 Schulaufsicht 48.862 1.267.864 -1.219.002 0 -1.219.002 0 -1.219.002

03.05 Schulartübergreifende Aufgaben 538.302 1.011.308 -473.006 0 -473.006 0 -473.006

05.01 Unterstützung von Senioren 43.600 6.305.701 -6.262.101 0 -6.262.101 0 -6.262.101

05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 12.291.099 85.386.973 -73.095.874 0 -73.095.874 0 -73.095.874

05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 64.014.585 86.709.020 -22.694.435 0 -22.694.435 0 -22.694.435

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung
Produktgruppe Ordentliche

Erträge
Ordentliche

Aufwendungen
Ordentliches

Ergebnis
Finanzergebnis Ergebnis der

laufenden
Verwaltungs-

tätigkeit

Außerordent-
liches Ergebnis

Ergebnis des
Teilhaushaltes

05.05 Optionskommune 634.569.408 660.256.615 -25.687.207 0 -25.687.207 0 -29.965.712

06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 192.400 2.810.834 -2.618.434 0 -2.618.434 0 -2.618.434

07.01 Gesundheitsförderung 29.365 1.326.955 -1.297.590 0 -1.297.590 0 -1.297.590

07.02 Gutachten und Stellungnahmen 311.227 3.143.323 -2.832.096 0 -2.832.096 0 -1.872.096

07.03 Gesundheitshilfe 824 4.703.213 -4.702.389 0 -4.702.389 0 -4.702.389

07.04 Gesundheitsschutz 312.984 2.312.106 -1.999.122 0 -1.999.122 0 -1.999.122

08.01 Sportförderung 0 52.256 -52.256 0 -52.256 0 -52.256

09.01 Räumliche Planung -126.484 1.186.573 -1.313.057 0 -1.313.057 0 -1.313.057

09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 614.492 4.914.600 -4.300.108 0 -4.300.108 0 -4.300.108

09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement 501.849 1.768.875 -1.267.026 0 -1.267.026 0 -1.267.026

09.04 Grundstückswertermittlung 242.000 595.578 -353.578 0 -353.578 0 -353.578

10.02 Wohnungswesen 120.000 221.197 -101.197 0 -101.197 0 -101.197

11.01 Abfallwirtschaft 30.382.069 30.381.872 197 0 197 0 197

12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung 6.762.688 20.232.928 -13.470.240 0 -13.470.240 0 -13.470.240

12.02 ÖPNV und verkehrliche Planung 234.710 1.349.867 -1.115.157 0 -1.115.157 0 -1.115.157

13.01 Landschaftsrecht 2.208.700 3.724.804 -1.516.104 0 -1.516.104 0 -1.516.104

13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 141.400 987.188 -845.788 0 -845.788 0 -845.788

13.04 Wasser und Wasserbau 271.197 2.206.555 -1.935.358 0 -1.935.358 0 -1.935.358

14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 113.436 2.651.758 -2.538.322 0 -2.538.322 0 -2.538.322

14.03 Immissionsschutz 801.466 689.017 112.449 0 112.449 0 111.449

15.01 Regionale Entwicklung 23.034.576 24.302.342 -1.267.766 0 -1.267.766 0 -1.267.766

15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung 6.500 318.305 -311.805 0 -311.805 0 -311.805

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 444.652.614 192.118.736 252.533.878 -3.788.347 248.745.531 0 248.745.531

17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung 4.600 5.265 -665 0 -665 0 -665

Gesamtsumme 1.278.072.014 1.293.822.543 -15.750.529 -3.788.347 -19.538.876 2.000.000 -17.538.876
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Teil 2: Finanzplanung
Produktgruppe Einzahlungen

aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit

Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit

Saldo aus
laufender

Verwaltungs-
tätigkeit

Einzahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

Auszahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

Saldo aus
Investitions-

tätigkeit

Finanzmittel-
überschuss/-

fehlbetrag

Einzahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

Auszahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

Saldo aus
Finanzierungs-

tätigkeit

Verpflichtungs
ermächtigunge

n

01.01 Politische Gremien 0 1.359.478 -1.359.478 0 10.500 -10.500 -1.369.978 0 0 0 0

01.02 Verwaltungsführung 9.050 2.080.524 -2.071.474 0 5.000 -5.000 -2.076.474 0 0 0 0

01.03 Gleichstellung von Frau und Mann 0 160.644 -160.644 0 0 0 -160.644 0 0 0 0

01.04 Beschäftigtenvertretung 0 576.027 -576.027 0 0 0 -576.027 0 0 0 0

01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz 4.675 704.406 -699.731 0 0 0 -699.731 0 0 0 0

01.06 Zentrale Dienste 56.000 1.918.735 -1.862.735 0 110.000 -110.000 -1.972.735 0 0 0 0

01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 0 410.838 -410.838 0 1.000 -1.000 -411.838 0 0 0 0

01.08 Organisations- und Personalmanagement 5.401.595 21.251.607 -15.850.012 5.000 10.000 -5.000 -15.855.012 0 0 0 0

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 15.845.199 33.554.010 -17.708.811 0 1.000 -1.000 -17.709.811 275.000 0 275.000 0

01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen 0 4.784.160 -4.784.160 0 530.000 -530.000 -5.314.160 0 0 0 0

01.11 Recht 5.000 792.083 -787.083 0 3.000 -3.000 -790.083 0 0 0 0

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3.032.149 19.365.899 -16.333.750 0 14.937.500 -14.937.500 -31.271.250 0 0 0 -51.676.340

01.15 Partner- und Patenschaften 0 110.929 -110.929 0 0 0 -110.929 0 0 0 0

01.16 Kommunalaufsicht 0 215.363 -215.363 0 800 -800 -216.163 0 0 0 0

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 5.972.000 3.082.245 2.889.755 0 151.000 -151.000 2.738.755 0 0 0 0

02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 1.037.806 3.875.315 -2.837.509 0 3.500 -3.500 -2.841.009 0 0 0 0

02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und
Fleischuntersuchung

5.090.644 5.012.081 78.563 0 850 -850 77.713 0 0 0 0

02.05 Tierseuchenbekämpfung 98.756 660.856 -562.100 0 10.000 -10.000 -572.100 0 0 0 0

02.06 Tiergesundheit/ Tierschutz 379.824 1.084.025 -704.201 0 0 0 -704.201 0 0 0 0

02.07 Verkehrsangelegenheiten 181.000 324.482 -143.482 0 0 0 -143.482 0 0 0 0

02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2.269.575 1.758.530 511.045 0 1.600 -1.600 509.445 0 0 0 0

02.09 Kfz-Angelegenheiten 6.416.075 4.128.587 2.287.488 0 11.000 -11.000 2.276.488 0 0 0 0

02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer 160.000 1.120.122 -960.122 0 16.000 -16.000 -976.122 0 0 0 0

02.11 Wahlen 50.000 126.168 -76.168 0 0 0 -76.168 0 0 0 0

02.12 Gefahrenabwehr 62.500 513.825 -451.325 0 1.500 -1.500 -452.825 0 0 0 0

02.13 Gefahrenvorbeugung 390.425 1.172.397 -781.972 19.000 150.000 -131.000 -912.972 0 0 0 -1.400.000

02.15 Leitstelle 3.840.050 3.738.680 101.370 0 1.100.000 -1.100.000 -998.630 0 0 0 0

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 1.521.106 10.837.262 -9.316.156 3.681.712 4.922.551 -1.240.839 -10.556.995 0 0 0 0

03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 0 202.238 -202.238 0 2.500 -2.500 -204.738 0 0 0 0

03.04 Schulaufsicht 48.800 1.264.364 -1.215.564 0 4.500 -4.500 -1.220.064 0 0 0 0

03.05 Schulartübergreifende Aufgaben 535.102 1.009.658 -474.556 0 3.000 -3.000 -477.556 0 0 0 0

05.01 Unterstützung von Senioren 43.600 6.305.001 -6.261.401 0 0 0 -6.261.401 0 0 0 0
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Teil 2: Finanzplanung
Produktgruppe Einzahlungen

aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit

Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit

Saldo aus
laufender

Verwaltungs-
tätigkeit

Einzahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

Auszahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

Saldo aus
Investitions-

tätigkeit

Finanzmittel-
überschuss/-

fehlbetrag

Einzahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

Auszahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

Saldo aus
Finanzierungs-

tätigkeit

Verpflichtungs
ermächtigunge

n

05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung,
Pflegebedürftigkeit

12.288.844 85.372.573 -73.083.729 0 2.000 -2.000 -73.085.729 0 0 0 0

05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

64.014.585 86.708.020 -22.693.435 0 2.180 -2.180 -22.695.615 0 0 0 0

05.05 Optionskommune 634.432.408 664.398.120 -29.965.712 350.000 350.000 0 -29.965.712 0 0 0 0

06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 190.000 2.800.634 -2.610.634 0 17.200 -17.200 -2.627.834 0 0 0 0

07.01 Gesundheitsförderung 26.200 1.315.955 -1.289.755 0 7.250 -7.250 -1.297.005 0 0 0 0

07.02 Gutachten und Stellungnahmen 1.262.000 3.118.823 -1.856.823 0 11.000 -11.000 -1.867.823 0 0 0 0

07.03 Gesundheitshilfe 700 4.701.213 -4.700.513 0 7.000 -7.000 -4.707.513 0 0 0 0

07.04 Gesundheitsschutz 312.600 2.310.606 -1.998.006 0 8.750 -8.750 -2.006.756 0 0 0 0

08.01 Sportförderung 0 52.256 -52.256 0 0 0 -52.256 0 0 0 0

09.01 Räumliche Planung -126.484 1.185.961 -1.312.445 0 0 0 -1.312.445 0 0 0 0

09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von
Geobasisdaten

600.000 4.878.600 -4.278.600 0 118.600 -118.600 -4.397.200 0 0 0 0

09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement 493.349 1.742.875 -1.249.526 0 38.100 -38.100 -1.287.626 0 0 0 0

09.04 Grundstückswertermittlung 242.000 594.778 -352.778 0 0 0 -352.778 0 0 0 0

10.02 Wohnungswesen 120.000 221.197 -101.197 0 0 0 -101.197 0 0 0 0

11.01 Abfallwirtschaft 28.979.417 30.338.569 -1.359.152 0 0 0 -1.359.152 0 0 0 0

12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung 4.297.000 14.253.984 -9.956.984 1.359.800 16.585.000 -15.225.200 -25.182.184 0 0 0 -18.500.000

12.02 ÖPNV und verkehrliche Planung 234.710 1.349.514 -1.114.804 0 0 0 -1.114.804 0 0 0 0

13.01 Landschaftsrecht 1.220.220 3.690.804 -2.470.584 760.000 1.112.000 -352.000 -2.822.584 0 0 0 0

13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 133.600 982.188 -848.588 0 25.000 -25.000 -873.588 0 0 0 0

13.04 Wasser und Wasserbau 271.000 2.203.755 -1.932.755 0 0 0 -1.932.755 0 0 0 0

14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten
Gefahren

113.400 2.645.858 -2.532.458 0 655.000 -655.000 -3.187.458 0 0 0 0

14.03 Immissionsschutz 800.000 689.317 110.683 0 5.000 -5.000 105.683 0 0 0 0

15.01 Regionale Entwicklung 23.031.756 24.299.200 -1.267.444 0 0 0 -1.267.444 0 0 0 0

15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung 6.500 318.305 -311.805 0 0 0 -311.805 0 0 0 0

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 438.887.831 192.907.083 245.980.748 9.451.249 0 9.451.249 255.431.997 0 -3.458.510 -3.458.510 0

17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung 0 5.265 -5.265 0 0 0 -5.265 0 0 0 0

Gesamtsumme 1.264.282.567 1.266.585.992 -2.303.425 15.626.761 40.930.881 -25.304.120 -27.607.545 275.000 -3.458.510 -3.183.510 -71.576.340
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05.02.04 Soziale Förderung 

In diesem Produkt werden alle sozialen Projekte des Fachdienstes 57 dargestellt. 
Die Durchführung der Landesprojekte Guter Lebensabend NRW, Kommunales In-
tegrationsmanagement (KIM) und Durchstarten in Ausbildung und Arbeit begrün-
det die Abweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Personal-
aufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 
der Veranschlagung des Vorjahres.   
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Für den Haushalt des Kreises Recklinghausen gilt folgender Zweckbin-
dungsvermerk für alle Budgets: 

Sofern Mehrerträge in den Unter- und Sonderbudgets entstehen, denen ein Ver-
wendungszweck vorgegeben ist (z. B. zweckgebundene Landeszuweisungen), 
erhöhen diese die Ermächtigungen für die dem Zweck entsprechenden Aufwen-
dungen. Gleiches gilt für vergleichbare Mehrein- und Mehrauszahlungen für Inves-
titionen. 

Für die nachstehenden Planungsstellen / Bereiche wird gem. § 21 Abs. 2 KomH-
VO ein Zweckbindungsvermerk ausgewiesen: 

Ertrag Aufwand Budget (UB) 

05.02.01.414201 05.02.01.531400 2.57 

 

Weiteres regeln die Budgetierungsleitlinien.  

Bewirtschaftungshinweise 

Zur Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushaltes gilt grundsätzlich die Ziffer 
2.1 der Budgetierungsleitlinien. Die Unterbudgets / Sonderbudgets verantworten 
aber eine Reihe von Planungsstellen, die aufgrund bestehender organisatorischer 
Regelungen allein von anderen Unterbudgets bzw. von Querschnittsbereichen 
oder gemeinsam mit diesen bewirtschaftet werden. Für die nachstehenden Berei-
che, die aus Vereinfachungsgründen nur textlich dargestellt werden, gelten daher 
besondere Bewirtschaftungskompetenzen. Die Bewirtschaftung schließt Anord-
nungsbefugnis mit ein. 

Lfd. 

Nr. 

Planungsstellen Bewirtschaftung 
(auch) durch 

1. Unterhaltung und Instandsetzung der Inneneinrichtung, 
Maschinen und Geräte 

 
FB A 

2. Geschäftsaufwendungen FB A 

3. Geräte- und Anlagenmieten FB A 

4. Haltung von Fahrzeugen FB A und FD 30 

5. Grundsteuern, Gebühren, Abgaben FD 23 

6. Fortbildung FB A 

7. Abrechnung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen FB A 
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6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen  
 

Anlage: 10 A 
Zuwendungen an Fraktionen 

Teil A: Geldleistungen 

 

Nr. 

 

 

Fraktion 
 

Im Haushaltsplan enthal-
ten 

 

Ergebnis aus Jahres-
abschluss  

 

20211EUR 20202 EUR 20193 EUR 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

CDU 

 

 

82.483 

 

83.938  

 

82.100  

 

2 
 

SPD 

 

 

76.383 

 

84.159 

 

96.739  

 

3 
 

Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN 

 

 

48.931 

 

30.635 

 

26.472 

 

4 
AfD (seit 01.11.20) 24.529 3.843 - 

 

5 
 

FDP 

 

 

18.428 

 

18.235 

 

17.689 

 

6 
 

Einzelmitglieder 

 

 

2.558 

 

2.558 

 

1.474 

 

7 
 

Die Linke 

 

 

18.428 

 

20.775 

 

20.616 

8  

UBP 

 

 

11.057 

 

17.272 

 

17.689 

 

 

  

                                            
1 Haushaltsjahr 
2 Vorjahr 
3 Vorvorjahr 
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7. Anhang  

Kennzahlen  

Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsitu-
ation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Kreises 
Recklinghausen. Zwecks einer im Zeitablauf besseren Vergleichbarkeit werden die 
Kennzahlen nachfolgend seit dem Jahresabschluss 2015 dargestellt: 
 

a) Bilanzkennzahlen 2019 2018 2017 2016 2015 

  

 
17,93 % 18,75 % 20,42 % 

 
22,18 % 

 
22,74 % 

Infrastrukturquote 
(Infrastrukturvermögen/ 

Bilanzsumme) x 100 
  
  

36,18 % 36,40 % 32,21 % 
 

31,37 % 
 

30,38 % 

Eigenkapitalquote II 
((EK + Sonderposten für 

Zuwendungen)/ 
Bilanzsumme) x 100 

  
  

138,56 % 134,17 % 121,41 % 
 

112,18 % 
 

109,07 % 

Anlagendeckungsgrad II 
((EK + Sonderposten für  

Zuwendungen + langf. FK) 
/ 

Anlagevermögen) x 100 
  

b) Haushaltwirtschaftliche 
2019 2018 2017 2016 2015 

Gesamtsituation 
  

101,08 % 103,82 % 102,15 % 
 

101,59 % 
 

101,87 % Aufwandsdeckungsgrad 
(Erträge / Aufwand) x 100 

  
  

9,71 % 9,93 % 9,69 % 
 

9,77 % 
 

10,12 % 
Personalintensität 
(Personalaufwand /  

ordentl. Aufwand) x 100 
  
  

76,17 % 77,52 % 77,79 % 
 

77,46 % 
 

78,09 % 
Transferaufwandsquote 

(Transferaufwand /  
ordentl. Aufwand) x 100 
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beträgt im Jahresabschluss 2019 rund 76,17 %. Die Transferaufwendungen be-
stimmen also weiterhin die Aufwendungen der Kreisverwaltung Recklinghausen in 
sehr hohem Umfang. 
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Anlagenspiegel 
 

Anlagevermögen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 
Abschreibungen/Wertberichtigungen 

Buchwert 

Stand am 
31.12.18 

Zugänge Abgänge Umbuchun-
gen im 

Haushalts-
jahr 

Stand am   
31.12.19 

Kumulierte  
Abschreibungen 
zum  31.12. des 

Vorjahres 

Abschreibun-
gen im Haus-

haltsjahr 

Zuschrei-
bungen im 
Haushalts-

jahr 

Abgang AfA 
im Haus-
haltsjahr 

Kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12. des 
Haushaltsjahres 

Restbuchwert 
31.12.19 

Restbuchwert 
31.12.18 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

1. Immaterielle Vermö-
gensgegenstände 

4.900.272,38 387.473,95 0,00 5.865,50 5.293.611,83 -3.373.495,94 -396.984,48 0,00 0,00 -3.770.480,42 1.523.131,41 1.526.776,44 

2.1.1 Grünflächen 4.499.662,96 0,00 0,00 0,00 4.499.662,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499.662,96 4.499.662,96 

2.1.2 Ackerland 78.716,08 0,00 0,00 -755,35 77.960,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.960,73 78.716,08 

2.1.3 Wald, Forsten 100.710,86 0,00 0,00 0,00 100.710,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.710,86 100.710,86 

2.1.4 sonstige unbebaute 
Grundstücke 948.285,10 1.642,90 0,00 755,35 950.683,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.683,35 948.285,10 

2.2.2  Schulen 187.194.137,45 0,00 0,00 5.504.469,55 192.698.607,00 -49.996.498,01 -4.288.331,12 0,00 0,00 -54.284.829,13 138.413.777,87 137.197.639,44 

2.2.4 
Sonstige Dienst-, Ge-
schäfts- und Betriebsge-
bäude 

68.539.646,26 0,00 0,00 0,00 68.539.646,26 -12.734.922,67 -5.623.772,37 0,00 0,00 -18.358.695,04 50.180.951,22 55.804.723,59 

2.3.1 Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens 24.147.111,21 327.006,29 -226,28 390,89 24.474.282,11 -250,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 24.474.032,11 24.146.861,21 

2.3.2 Brücken und Tunnel 20.321.520,14 0,00 0,00 0,00 20.321.520,14 -6.960.650,94 -589.985,99 0,00 0,00 -7.550.636,93 12.770.883,21 13.360.869,20 

2.3.5 
Straßennetz mit Wegen, 
Plätzen und Verkehrs-
lenk. 

135.938.807,28 7.364.607,92 0,00 576.864,32 143.880.279,52 -57.558.802,75 -5.875.923,79 0,00 0,00 -63.434.726,54 80.445.552,98 78.380.004,53 

2.3.6 sonstige Bauten des  
Infrastrukturvermögens 1.033.612,40 0,00 0,00 -29.378,65 1.004.233,75 -247.251,93 -31.575,42 0,00 0,00 -278.827,35 725.406,40 786.360,47 

2.4 Bauten auf fremden 
Grund und Boden 163.953,98 0,00 0,00 0,00 163.953,98 -12.702,58 -4.290,19 0,00 0,00 -16.992,77 146.961,21 151.251,40 

2.5 Kunstgegenstände,  
Kulturdenkmäler 5.326,00 0,00 0,00 0,00 5.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.326,00 5.326,00 
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2.6 Maschinen und techni-
sche Anlagen, Fahrzeuge 11.341.878,41 295.951,93 -33.912,88 313.671,16 11.917.588,62 -6.874.286,24 -818.378,81 0,00 33.909,88 -7.658.755,17 4.258.833,45 4.467.592,17 

2.7 Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 34.353.838,03 3.550.602,92 -62.046,30 196.437,21 38.038.831,86 -22.969.798,48 -3.774.798,76 0,00 58.074,63 -26.686.522,61 11.352.309,25 11.384.039,55 

2.8 Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 4.686.742,05 8.890.169,59 0,00 -

6.568.319,98 7.008.591,66 -138.963,64 0,00 0,00 0,00 -138.963,64 6.869.628,02 4.547.778,41 

3.1 Anteile an verbundenen 
Unternehmen 55.004.445,35 991.000,00 0,00 0,00 55.995.445,35 -2.029,69 0,00 0,00 0,00 -2.029,69 55.993.415,66 55.002.415,66 

3.2 Beteiligungen 1.450.532,60 0,00 0,00 0,00 1.450.532,60 -83.006,76 0,00 0,00 0,00 -83.006,76 1.367.525,84 1.367.525,84 

3.4 Wertpapiere des Anlage-
vermögens 1.554.080,59 0,00 0,00 0,00 1.554.080,59 3.440,48 0,00 0,00 0,00 3.440,48 1.557.521,07 1.557.521,07 

3.5 Ausleihungen 4.759.154,60 56.811,86 0,00 0,00 4.815.966,46 -1.800.603,05 0,00 0,00 -140.721,04 -1.941.324,09 2.874.642,37 2.958.551,55 
                      
  Gesamtsummen: 561.022.433,73 21.865.267,36 -96.185,46 0,00 582.791.515,63 -162.749.822,20 -21.404.040,93 0,00 -48.736,53 -184.202.599,66 398.588.915,97 398.272.611,53 
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Forderungsspiegel 

 

Forderungsspiegel (Stand: 31.12.2019) 

Art der Forderung 

Gesamtbetrag                  mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 

des       des 

Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Vorjahres 

          

EUR EUR EUR EUR EUR 

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände           

2.2.1  Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus 
Transferleistungen 92.431.662,49 91.817.344,85 71.099,64 543.218,00 73.294.538,70 

2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 234.587,89 232.822,12 1.765,77 0,00 405.283,84 

2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 10.412.046,39 10.412.046,39 0,00 0,00 5.584.191,81 

Summe aller Forderungen 103.078.296,77 102.462.213,36 72.865,41 543.218,00 79.284.014,35 
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Verbindlichkeitenspiegel 

 

Verbindlichkeitenspiegel (Stand: 31.12.2019) 
            
  Gesamtbetrag mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
  des       des 

Art der Verbindlichkeiten Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre > als 5 Jahre Vorjahres 

            
  EUR EUR EUR EUR EUR 

  1 2 3 4 5 

1. Anleihen           
2. Verbindlichkeiten aus           
    Krediten für Investitionen           
    2.1 von verbundenen Unternehmen           
    2.2 von Beteiligungen           
    2.3 von Sondervermögen           
    2.4 vom öffentlichen Bereich           
         2.4.1 vom Bund           
         2.4.2 vom Land             
         2.4.3 von Gemeinden (GV)           
         2.4.4 von Zweckverbänden           
         2.4.5 vom sonstigen öffentlichen   

          
                 Bereich (inkl. Zinsab.) 
         2.4.6 von sonstigen öffentlichen           
                 Sonderrechnungen           
    2.5 vom privaten Kreditmarkt (inkl.  

          
          Zinsab.) 
     2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten* 103.749.654,57 12.414.164,50 7.531.212,94 83.804.277,13 103.799.391,10 
     2.5.2 von übrigen Kreditgebern           
3. Verbindlichkeiten aus Krediten           
    zur Liquiditätssicherung           
    3.1 vom öffentlichen Bereich 2.958.800,78 2.958.800,78     1.332.704,00 
    3.2 vom privaten Kreditmarkt           
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,           
    die Kreditaufnahmen wirtschaftl.           
    gleichkommen           
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 5.856.524,56 5.856.524,56 0 0 6.800.234,67 
    und Leistungen           
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- 

21.924.043,52 21.924.043,52 0 0 2.980.953,14 
    leistungen 
7. Sonstige Verbindlichkeiten 18.508.398,54 18.508.398,54 0 0 28.049.520,23 
8. Erhaltene Anzahlungen 5.701.535,99 5.701.535,99 0 0 2.311.816,94 

            
9. Summe aller Verbindlichkeiten 158.698.957,96 67.363.467,89 7.531.212,94 83.804.277,13 145.274.620,08 
Nachrichtlich anzugeben:           
            
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung           
von Sicherheiten           
z.B. Bürgschaften           
            

* inkl. Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung 
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Zukünftige Entwicklung der Verbindlichkeiten 

Die Beurteilung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in 
den Jahren 2020 bis 2024 gestaltet sich schwierig, der Kreis Recklinghausen geht 
davon aus, dass diese Verbindlichkeiten relativ konstant bleiben. Das gilt auch für 
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Kreis erwartet keine 
großen Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 
Die erhaltenen Anzahlungen könnten mittelfristig leicht steigen, da die Haushalts-
planung für die Jahre 2021 bis 2024 größere Tiefbaumaßnahmen vorsieht, für die 
auch während der Bauzeit Zuwendungen vereinnahmt werden.  
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Rückstellungsspiegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

153 
 

Verpflichtungsermächtigungen  

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des 
Jahres: 2021 

Voraussichtlich fällige               
Auszahlungen der VE 

2022 2023 2024 

  EUR EUR EUR EUR 

1 1a 2 3 4 

I2334  
33.000.000 8.300.000 11.300.000 13.400.000 

Baumaßnahme Kreishaussanierung 

I2311 
450.000 450.000 0 0 

BK Castrop-Rauxel, Aufzug Gebäude 5 

I2312 
955.000 955.000 0 0 

Sanierung BK Ostvest Datteln, Gebäude 1 

I2313 
5.981.340 3.000.000 2.981.340 0 

Sanierung Hochhaus Paul-Spiegel BK  

I2314 
1.868.000 1.868.000 0 0 

Sanierung BK Gladbeck, Gebäude 1 

I2338 
330.000 330.000 0 0 

Sanierung BK Gladbeck, Gebäude 7 

I2316 
2.232.000 2.232.000 0 0 

Sanierung BK Marl, Rundsporthalle 

I2336 Sanierung 
2.500.000 200.000 1.000.000 1.300.000 

Straßenverkehrsamt Führerscheinstelle 

I2358 
2.500.000 200.000 1.000.000 1.300.000 

Sanierung Erziehungsberatungsstelle RE 

I2394 
160.000 160.000 0 0 

Max-Born-BK - Fahrradgarage 

I23PV1 Photovoltaikanlagen  
360.000 360.000 0 0 

Paul-Spiegel-BK Dorsten 

I23PV2 
120.000 120.000 0 0 

Photovoltaikanlage BK Gladbeck 

I23PV4 
210.000 210.000 0 0 

Photovoltaikanlagen BK C-R 

I23PV6 
460.000 460.000 0 0 

Photovoltaikanlagen BK Ostvest Datteln 

I23PV10 
330.000 0 330.000 0 

Photovoltaikanlagen Hans-Böckler-BK Marl 

I23PV11 
220.000 220.000 0 0 

Photovoltaikanlagen Vestische Arena 

I3890-1 
1.400.000 900.000 500.000 0 

Ersatzbeschaffung Fahrzeug 

I6602 _B1 Ersatzneubauwerk 
2.200.000 1.700.000 500.000 0 

Lippebrücke K 2-1, Datteln-Vinnum 

I6609_B1 Ersatzneubauwerk 
600.000 200.000 200.000 200.000 

Lippebrücke K 9-3, Datteln-Ahsen 

I6612 
900.000 300.000 300.000 300.000 

Erweiterung K 12-4 (newPark) Datteln 
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I6616 Trogbauwerk 
9.000.000 3.500.000 4.000.000 1.500.000 

Bahnübergang K 16-1, Haltern-Sythen 

I6629_P1 Erneuerung 
800.000 700.000 100.000 0 

Pumpwerk K 29-3, Recklinghausen 

I6632_K1 Kostenbeteiligung 
5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 

K 32-3, Marl, Kanal Hervest 

Summe 71.576.340 28.365.000 24.211.340 19.000.000 

 

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, da der Kreis Recklinghausen 
bereits in 2021 Verträge für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ab-
schließen wird, die erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen. 
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8. Beteiligungen  
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Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die 
Wirksamkeit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 
 
Die erforderlichen Prüfungsarbeiten wurden in den Monaten März bis April in den 
Geschäftsräumen der VGV und unserem Büro durchgeführt. Weitere Prüfungshandlungen 
und die Berichterstellung erfolgten anschließend in unserem Büro. 
 
Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das 
gesamte Akten- und Schriftgut der Gesellschaft. 
 
Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk vom 26.04.2019 versehene Jahresabschluss 2018. 
 
Die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung wird durch Arbeitsroutinen und routinemäßige 
Kontrollen der Geschäftsführer sichergestellt. Ferner informieren die Geschäftsführer auf 
regelmäßigen Gesellschafterversammlungen über wesentliche Geschäftsvorfälle. Die Inhalte 
und Ergebnisse dieser Sitzungen werden protokolliert. 
 
Unsere Prüfungsfeststellungen basieren daher im Wesentlichen aus einer stichprobenweisen 
Prüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen, von Geschäftsunterlagen und Verträgen 
sowie auf analytischen Prüfungshandlungen. Auswertungen der Gesellschaft wurden für die 
Analysen ergänzend herangezogen. 
 
Im Rahmen der Prüfungsplanung wurden die Zu- und Abgänge von Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen 
Verbindlichkeiten sowie die Vollständigkeit der Umsatzerlöse als diesjähriger 
Prüfungsschwerpunkt festgelegt. Anhand von Planungsunterlagen, Protokollen der 
Gesellschafterversammlungen sowie durch Einsicht in diversen Schriftverkehr und in 
Rechnungen wurden die gebildeten Rückstellungen begutachtet und ggf. weiterer 
erforderlicher Rückstellungsbedarf kritisch hinterfragt. 
 
Unsere Prüfungshandlungen waren darauf gerichtet, ein Urteil über die Ordnungsmäßigkeit 
der Buchführung, die Übereinstimmung des daraus entwickelten Jahresabschlusses sowie 
des Lageberichtes mit den gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung zu ermöglichen. 
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2. Jahresabschluss 

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a Abs. 1 
HGB). Ungeachtet von den Größenmerkmalen ist in dem Gesellschaftsvertrag 
vorgeschrieben, dass die Gesellschaft ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften aufzustellen und demnach um einen Lagebericht zu erweitern hat. Die 
freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag (gemäß 
§ 108 Abs. 1 Nr.8 GO in Verbindung mit der Kreisordnung). 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie der 
Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Vorbehaltlich der vorstehenden 
Ausführungen enthält der Gesellschaftsvertrag darüber hinaus keine ergänzenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen 
Vorschriften. 

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. 

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen 
Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung 
ergab keine Beanstandungen. 

 

3. Lagebericht 

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage IV) hat ergeben, dass der 
Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung der Lage des 
Unternehmens vermittelt. 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Risiken und Chancen der künftigen 
Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 
Abs. 2 HGB und nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO vollständig und zutreffend sind. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben 
enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
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in Höhe von EUR 178.990,52 und dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 114.189,74. Gemäß 
Kreistagsbeschluss wurden die Aufwendungen des Grundstückserwerbs in 2019 durch 
weitere Einzahlungen des Gesellschafters in die Kapitalrücklage gedeckt.  

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital finanziert.  

In den Rückstellungen sind neben den Steuerrückstellungen des Geschäftsjahres die 
Aufwendungen der Jahresabschlusserstellung und der Jahresabschlussprüfung des 
Geschäftsjahres 2019 einschließlich der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (EUR 
5.900,00) enthalten. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Miet- und 
Pachtüberzahlungen für das Pachtjahr 2019. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und beinhalten in 
Höhe von EUR 95.414,31 (Vorjahr EUR 78.271,05) Zahlungsverpflichtungen für die 
Personalgestellung durch die Gesellschafterin.   

 

  

Seite 12

ENTWURF



 

 

Der Cashflow hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt: 

Kapitalflussrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  Geschäftsjahr Vorjahr 
  EUR EUR 
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 178.990,52 57.731,52 
   
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 18.257,12 18.576,51 
   
+ Zunahme/- Abnahme  der Rückstellungen 166,52 10.867,19 
   
- Gewinn  aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens 

 
-133.791,50 

 
0,00 

   
 
- Zunahme / + Abnahme  der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 

 
15.450,86 

 
-66.608,08 

   

- Zunahme / + Abnahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

 
-19.698,66 

 
107,68 

   
+ Zunahme / -Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

-2.009,83 -8.035,72 

   
+ Zunahme /- Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

 
10.282,29 

 
11.262,75 

   
    
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 67.647,32 23.901,85 
   
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Sachanlagenvermögens 
 

384.951,70 0,00 

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1.464.498,20 -7.680,00 
    
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.079.546,50 -7.680,00 
   
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 991.000,00 0,00 
    
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 991.000,00 0,00 
   
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 
der Cashflows) 

 
-20.899,18 

 
16.221,85 

   
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 220.958,35 204.736,50 
 
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 

 
200.059,17 

 
220.958,35 
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2. Ertragslage 

Über die Entwicklung der Ertragslage gibt die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres vom 01.01.2019 bis zum 
31.12.2019 Auskunft: 

 2019 2018 Veränderung 
 EUR %  EUR % EUR % 
       
Umsatzerlöse 254.454,20 63,6 235.742,08 100,0 18.712,12 7,9 

- davon Miet- und Pachterlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 

254.454,20 
145.433,56 

63,6 
36,4 

235.742,08 
0,00 

100,0 
0,0 

18.712,12  
145.433,56 

7,9 

Gesamterlöse 
 

399.887,76 
 

100,0 
 

235.742,08 
 

100,0 
 164.145,68 

69,6 
 

Personalkosten 12.802,74 3,2  13.125,52 5,5 -322,78 -2,5 
Abschreibungen 18.257,12 4,6 18.576,51 7,9 -319,39 -1,7 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

 
147.927,12 

 
37,0 

 
129.327,71 

 
54,9 

 
18.599,41 

 
14,4 

- davon Versicherungen, 
Beiträge u. Abgaben 

 
4.790,44 

 
1,2 

 
5.091,57 

 
2,2 

 
-301,13 

 
-5,9 

- davon für Personalgestellung 
Kreis Recklinghausen 

 
102.125,88 

 
25,5 

 
88.798,96 

 

 
37,7 

 
13.326,92 

 
15,0 

- davon Kosten für Gas/ 
Strom/Wasser/ 
Grundbesitzabgaben 

 
 

25.798,22 

 
 

6,5 

 
 

12.649,18 

 
 

5,4 

 
 

13.149,04 

 
 

104,0 
- davon Instandhaltungen 8.214,36 2,1 13.429,50 5,7 -5.215,14 -38,8 
- davon versch. betr. Kosten 6.998,22 1,8 9.358,50 3,9 -2.360,28 -25,2 

       
Betriebsergebnis 220.900,78 55,2 74.712,34 31,7 146.188,44 195,7 
Steuern vom Einkommen 33.650,28 8,4 10.867,19 4,6 22.783,09 209,7 
Sonstige Steuern 8.259,98 2,1 6.113,63 2,6 2.146,36 35,1 
       
Jahresüberschuss 178.990,52 44,8 57.731,52 24,5 121.259,00 210,0 
 

Die Steigerung der Umsatzerlöse resultiert aus Pachterhöhungen im Berichtsjahr. Die 
sonstigen betrieblichen Erträge betreffen Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens nach Verrechnung mit den Restbuchwerten sowie 
Versicherungserstattungen.  

In den Personalkosten sind ausschließlich die Aufwendungen für die Geschäftsführer 
enthalten.  

Der Kreis Recklinghausen wickelt mit eigenem Personal die Buchführungsarbeiten der VGV 
ab und stellt diese sowie seine Tätigkeiten der Liegenschaftsverwaltung für das Jahr 2019 
iHv. EUR 102.125,88 (Vorjahr EUR 88.798,96) der VGV in Rechnung. 

Die sonstigen Steuern enthalten die Grundsteuern. 
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 26.635.099,38 25.440.018,50

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 68.336,67 83.787,53

2. sonstige Vermögensgegenstände 19.698,66 0,00
88.035,33 83.787,53

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 200.059,17 220.958,35

26.923.193,88 25.744.764,38

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen

AKTIVA
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 26.477.559,40 25.486.559,40

III. Gewinnvortrag 114.189,74 0,00

IV. Jahresüberschuss 178.990,52 57.731,52

V. Vortrag auf neue
Rechnung 0,00 56.458,22

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 21.674,28 21.507,76
2. sonstige Rückstellungen 5.900,00 5.900,00

27.574,28 27.407,76

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 442,47 2.452,30
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 442,47
(EUR 2.452,30)

2. sonstige Verbindlichkeiten 99.437,47 89.155,18
99.879,94 91.607,48

- davon aus Steuern EUR 0,00
(EUR 9.924,60)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 99.437,47 (EUR 89.155,18)

26.923.193,88 25.744.764,38

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen

PASSIVA
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 254.454,20 235.742,08

2. sonstige betriebliche
Erträge 145.433,56 0,00

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 10.800,00 10.800,00
b) soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung 2.002,74 2.325,52

12.802,74 13.125,52

4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 18.257,12 18.576,51

5. sonstige betriebliche
Aufwendungen 147.927,12 129.327,71

6. Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag 33.650,28 10.867,19

7. Ergebnis nach Steuern 187.250,50 63.845,15

8. sonstige Steuern 8.259,98 6.113,63

9. Jahresüberschuss 178.990,52 57.731,52

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen
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Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft 

Kreis Recklinghausen mbH (VGV) 

 

 Anhang 

 

I. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft und zum Jahresabschluss 
 
Angaben gemäß § 264 (1a) HGB 
 
Die VGV mit Sitz in Recklinghausen ist im Handelsregister beim Amtsgericht Reck-
linghausen unter der Nr. HR B 7450 eingetragen. 
 
Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalge-
sellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf. 
 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie 
nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages 
aufgestellt. Nach den Vorschriften der Satzung sind die Grundsätze für große Kapi-
talgesellschaften anzuwenden. 
 
Die VGV ist mit dem Ziel gegründet worden, eine bessere Steuerung der regionalen 
Entwicklung im Kreisgebiet zu erreichen. Mit dem Erwerb der für die Realisierung des 
newPark-Projektes erforderlichen Flächen am 16.02.2016 hat die Gesellschaft ent-
scheidende Schritte in Richtung der Zielerreichung geleistet. Am 15.04.2016 schloss 
die VGV mit der newPark GmbH einen Kooperationsvertrag, in dem beide Gesell-
schaften vereinbaren im Rahmen einer Kooperation das gemeinsame Ziel zu errei-
chen, auf den ehemaligen Rieselfeldern in dem Gebiet der Stadt Datteln einen 
Standort für neue Industrien zu schaffen. Durch ihre Tätigkeit im Berichtsjahr 2019 
hat die VGV die öffentliche Zwecksetzung erfüllt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 
275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden. 
 
Die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlust-
rechnung werden, soweit zulässig, im Anhang gemacht. Sämtliche Fristigkeitsver-
merke sind ebenfalls Bestandteil des Anhangs. 
 
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden sowie die Vorschriften des § 252 Abs. 1 HGB maßge-
bend: 
 
Das Sachanlagenvermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt 
und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die im 
Rahmen des Grunderwerbs zu bilanzierenden bebauten Grundstücke sind mit den im 
Bewertungsgutachten, das die Grundlage der Kaufpreisermittlung bildet, ermittelten 
Restnutzungsdauern angesetzt worden. 
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 
Die Notwendigkeit zur Bildung von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen ergibt 
sich nicht.  
 
Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verbindlichkeiten in Höhe des zukünftigen Erfüllungsbetrages gebildet, der nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert und sind innerhalb 
eines Jahres fällig. 
 
III. Angaben zur Bilanz 
 
Sachanlagevermögen 
Das Anlagevermögen ist in nachfolgendem Anlagespiegel wiedergegeben. 
Für die in 2019 veräußerten und erworbenen Grundstücke ist der Eigentumsüber-
gang im Grundbuch wegen ausstehender Vermessungstätigkeiten noch nicht vollzo-
gen worden; da der Übergang von Nutzen und Lasten aber bereits im Berichtsjahr er-
folgt ist, sind die Vorgänge bereits in 2019 bilanziert. 
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Forderungen  
Die Gesellschaft hat zum 31.12.2019 Forderungen in Höhe von 88.035 € bilanziert. 
Es handelt sich um ausstehende Pachtforderungen und Umsatzsteuerguthaben. 
Diese sind innerhalb eines Jahres fällig. 
 
Guthaben bei Kreditinstituten 
Das Guthaben besteht aus einem Kontokorrentkonto. 
 
Rückstellungen 
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellung für die Wirtschaftsprüfung 
in Höhe von 5.700 € und die Rückstellung für Aufbewahrung und Offenlegung in Hö-
he von 200 €. 
 
Verbindlichkeiten  
Die Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. in Höhe von 442,47 € enthalten überzahlte 
Pachten. Die sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 99.437 €  beinhalten Kosten der 
Personalgestellung in Höhe von 90.419 €. Diese bestehen in voller Höhe gegenüber 
dem Gesellschafter. Außerdem beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten über den 
Jahreswechsel abgegrenzte Rechnungen in Höhe von 9.018 €. Sämtliche Verbind-
lichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. 
 
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufge-
stellt. 
 
V. Sonstige Angaben 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse bestehen nicht. 
 
Geschäftsführer der VGV sind Herr Dr. André Jethon und Herr Peter Haumann. Die 
Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt. Ihre Tätigkeit wird als geringfügig 
entlohnte Beschäftigung eingestuft. Die Bezüge der Geschäftsführer betragen im 
Geschäftsjahr 2019 jeweils 450 € monatlich. Darüber hinaus beschäftigt die Gesell-
schaft keine Mitarbeiter.  
 
Das Honorar des Jahresabschlussprüfers beträgt für Prüfungsleistungen 5.700 € 
brutto. 
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 178.990,52 € 
ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
 
Recklinghausen, im Mai 2020 

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH 

(VGV) 

Die Geschäftsführung 

 

Dr. André Jethon    Peter Haumann 
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Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft

Kreis Recklinghausen mbH (VGV)

LAGEBERICHT 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die VGV wurde am 18.05.2015 gegründet als 100 %-ige Tochter des Kreises 
Recklinghausen.
Gegenstand des Unternehmens ist die bessere Steuerung der regionalen 
Entwicklung im Kreisgebiet durch Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von 
Grundstücken und die Verfügung über diese (Grundstücksbevorratung). Die 
Bewirtschaftung der vorgenannten Flächen ist insoweit Gegenstand des 
Unternehmens als sie Nebenzweck der Verwaltung ist. Soweit es mit ihrem 
öffentlichen Zweck vereinbar ist, sind die Grundstücke nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu verwalten.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Produktentwicklung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Im Gründungsjahr 2015 wurde der notarielle Kaufvertrag mit der RWE Service GmbH 
über das 503 ha große Grundstück, auf dem das newPark-Areal verwirklicht werden 
soll, abgeschlossen. Der Eigentumsübergang fand am 16.02.2016 statt. An diesem 
Tag sind Gefahr, Nutzen und Lasten auf die VGV als Erwerberin übergegangen.

Im laufenden Geschäftsjahr erzielt die VGV Pacht- und Mieteinnahmen sowie 
Einnahmen aus einem Grundstückstauschgeschäft. Die VGV veräußert Grundstücke 
außerhalb des geplanten newPark-Industrieareals und erwirbt im Gegenzug 
Grundstücke und Grundstücksteile, die für die Realisierung des Projekts erforderlich 
sind. Die Gesellschaft befasste sich in 2019 ausschließlich mit der 
Vermögensverwaltung des Grundbesitzes. Mit der Vermarktung des Industrieareals 
wurde noch nicht begonnen, da der Bebauungsplan als Voraussetzung für den Start 
der Entwicklung, noch nicht vorliegt.
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 178.990,52 € 
ab.

2. Lage / Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Finanzierung der VGV erfolgt aus eigenen Mitteln. Zum 31.12.2019 belaufen sich 
die vorhandenen liquiden Mittel auf 200.059 €
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Die Vermögensstruktur zum 31.12.2019 ist durch einen Anteil des Anlagevermögens 
an der Bilanzsumme in Höhe von 98,55 % gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist 
vollständig durch Eigenkapital gedeckt.
Die Kapitalstruktur der VGV ist zum 31.12.2019 durch einen Anteil des Eigenkapitals 
an der Bilanzsumme in Höhe von 99,53 % gekennzeichnet.

III. Prognosebericht, Chancen und Risiken

Nach Abschluss des gerichtlichen Vergleichs wurde der Grundstückskaufpreis am 
16.02.2016 an die RWE Service GmbH gezahlt. Ab diesem Zeitpunkt fließen der 
VGV monatliche Mieten und jährliche Pachten zu.
Die VGV hat am 15.04.2016 mit der newPark Planungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der das 
Zusammenwirken zwischen VGV und newPark GmbH bei der zukünftigen 
Entwicklung und Vermarktung der Grundstücke regelt.

Die laufenden Miet- und Pachteinnahmen decken den Finanzierungsbedarf der 
Gesellschaft. Finanzielle Engpässe durch den jährlichen Rhythmus der 
Pachtzahlungen wird der Gesellschafter durch rückzahlbare Ertragszuschüsse 
abdecken.

Als ein Risiko kann der erhebliche Sanierungsbedarf der Gebäude angesehen 
werden. Die Finanzierung wird allerdings durch den Kreis abgesichert. 
Sanierungsmaßnahmen werden nur im konkreten Bedarfsfall durchgeführt.

IV. Öffentliche Zwecksetzung (§ 108 III Nr. 2 Gemeindeordnung NRW)

Die VGV ist mit dem Ziel gegründet worden, eine bessere Steuerung der regionalen 
Entwicklung im Kreisgebiet zu erreichen. Mit dem am 16.02.2016 erfolgten 
Eigentumsübergang hat die Gesellschaft entscheidende Schritte in Richtung der 
Zielerreichung geleistet. Durch ihre Tätigkeit im Berichtsjahr 2019 hat die VGV die 
öffentliche Zwecksetzung erfüllt.

Recklinghausen, im Mai 2020

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH 

(VGV)

Die Geschäftsführung

Dr. André Jethon Peter Haumann
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Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitgehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
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die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Recklinghausen, den 07.05.2020

KPRE Treuhand Vest GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Michael Korte    Andreas Belz

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken

65 Unbebaute Grundstücke 25.944.643,42 24.781.497,12
80 Bauten auf eigenen Grundstücken 211.880,49 256.393,15
85 Grundstückswert bebauter Grundstücke 476.406,62 397.880,00

110 Garagen 2.168,85 4.248,23
26.635.099,38 25.440.018,50

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

1410 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 68.336,67 83.787,53

sonstige Vermögensgegenstände
1434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 709,86 0,00
1500 Sonstige Vermögensgegenstände 11.642,06 0,00
1570 Abziehbare Vorsteuer 929,52 0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 20.717,73 0,00
1771 Umsatzsteuer 7% 19,63- 0,00
1776 Umsatzsteuer 19% 4.356,28- 0,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 2.821,01- 0,00
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre 7.103,59- 0,00

19.698,66 0,00

Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

1200 Bank 200.059,17 220.958,35

Summe Aktiva 26.923.193,88 25.744.764,38

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen

AKTIVA
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Übertrag 26.923.193,88 25.744.764,38

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

Kapitalrücklage
840 Kapitalrücklage 26.477.559,40 25.486.559,40

Gewinnvortrag
860 Gewinnvortrag vor Verwendung 114.189,74 0,00

Jahresüberschuss
Jahresüberschuss 178.990,52 57.731,52

Vortrag auf neue
Rechnung

869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) 0,00 56.458,22

Steuerrückstellungen
963 Körperschaftsteuerrückstellung 21.674,28 21.507,76

sonstige Rückstellungen
966 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 200,00 200,00
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 5.700,00 5.700,00

5.900,00 5.900,00

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

1607 Verbindl. aus L+L ohne Vorsteuerabzug 0,00 2.452,30
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 442,47 0,00

442,47 2.452,30

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR 442,47
(EUR 2.452,30)

1607 Verbindl. aus L+L ohne Vorsteuerabzug
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen

sonstige Verbindlichkeiten
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 0,00 1.384,64-
1700 Sonstige Verbindlichkeiten 99.437,47 79.230,58
1776 Umsatzsteuer 19% 0,00 4.205,65
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 4.656,70
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre 0,00 2.446,89

99.437,47 89.155,18

davon aus Steuern EUR 0,00
(EUR 9.924,60)

1576 Abziehbare Vorsteuer 19%
1776 Umsatzsteuer 19%
1790 Umsatzsteuer Vorjahr
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR 99.437,47
(EUR 89.155,18)

1576 Abziehbare Vorsteuer 19%

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen

PASSIVA
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 26.923.193,88 25.744.764,38

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR 99.437,47
(EUR 89.155,18)

1700 Sonstige Verbindlichkeiten
1776 Umsatzsteuer 19%
1790 Umsatzsteuer Vorjahr
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre

Summe Passiva 26.923.193,88 25.744.764,38

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen

PASSIVA
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Übertrag 220.900,78 74.712,34

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Umsatzerlöse
8105 Mieten 42.086,38 40.929,95
8106 Pachten 189.159,61 172.677,10
8300 Erlöse 7% USt 280,37 0,00
8400 Erlöse 19% USt 22.927,84 22.135,03

254.454,20 235.742,08

sonstige betriebliche
Erträge

2310 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 10.414,30- 0,00
2315 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG 240.745,90- 0,00
2720 Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen 384.951,70 0,00
2742 Versich.entschädigung, Schadenersatz 11.642,06 0,00

145.433,56 0,00

Löhne und Gehälter
4127 Geschäftsführergehälter 10.800,00- 10.800,00-

soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung

4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 1.964,13- 1.967,28-
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 38,61- 358,24-

2.002,74- 2.325,52-

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen

4831 Abschreibungen auf Gebäude 18.257,12- 18.576,51-

sonstige betriebliche
Aufwendungen

4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter 350,73- 492,61-
4240 Gas, Strom, Wasser 19.264,53- 3.435,63-
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume 1.503,56- 11.726,14-
4270 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz 6.533,69- 9.213,55-
4280 Sonstige Raumkosten 469,16- 362,63-
4290 Grundstücksaufwendungen, betrieblich 6.710,80- 1.703,36-
4360 Versicherungen 771,77- 771,77-
4366 Versicherung für Gebäude 1.656,97- 1.595,30-
4380 Beiträge 2.361,70- 2.724,50-
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 0,00 120,63-
4650 Bewirtungskosten 0,00 515,27-
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0,00 220,83-
4909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten 102.125,88- 88.798,96-
4930 Bürobedarf 0,00 110,30-
4950 Rechts- und Beratungskosten 0,00 322,65-
4955 Buchführungskosten 235,62- 235,62-
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 5.712,00- 6.730,72-
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 230,71- 247,24-

147.927,12- 129.327,71-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 220.900,78 74.712,34

Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag

2200 Körperschaftsteuer 31.896,00- 10.300,65-
2208 Solidaritätszuschlag 1.754,28- 566,54-

33.650,28- 10.867,19-

sonstige Steuern
2375 Grundsteuer 8.259,98- 6.113,63-

Jahresüberschuss
Jahresüberschuss 178.990,52 57.731,52

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Grundstücksgesellschaft, Recklinghausen
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 

Satz  3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft sind nicht in anderen Aufsichts-
räten und Kontrollgremien tätig.  
 
 

 
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs-

organ) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/ Konzernabschlusses 
aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit 
langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 
 
Die Vergütungen sind individualisiert im Anhang angegeben. 
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2.  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 

 
a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden 

Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und 
Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, wird danach verfahren 
und erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 
 
Welche Unterschriftsregelungen gibt es? 
 
Die Gesellschaft wird durch die beiden Geschäftsführer, die jeweils Einzelvertretungs-
befugnisse haben, vertreten. Wegen der spezifischen Aufgabenstellung der 
Gesellschaft, insbesondere wegen des Fehlens eines laufenden Geschäftsbetriebs im 
eigentlichen Sinne, gibt es keine organisatorischen Regelungen über die Regelungen 
hinaus, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben.  
 
Für die Verfügung über das Bankkonto der Gesellschaft bei der Sparkasse Vest, 
Recklinghausen, gilt, dass neben den beiden Geschäftsführern der Gesellschaft auch 
Frau Britta Gaschk (Beteiligungsmanagement des Kreises Recklinghausen) 
verfügungsberechtigt ist; für wirksame Verfügungen müssen zwei der drei berechtigten 
Personen gemeinsam zeichnen.  
 
 

 
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan 

verfahren wird? 
 
Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den unter 2. a) 
genannten Regelungen verfahren wird.  
 
 

 
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und 

dokumentiert? 
 
Bei den beiden Geschäftsführern handelt es sich um Beamte der Kreisverwaltung des 
Kreises Recklinghausen, ebenso bei Frau Gaschk. 
 
Wegen der besonderen Art des Geschäftes der Gesellschaft und der engen 
Einbindung der Gesellschafterversammlung in die Entscheidungen zur Geschäfts-
führung sind keine besonderen Vorkehrungen zu Korruptionsprävention ergriffen 
worden.  
 
Im Übrigen gelten für die oben genannten Geschäftsführer und Mitarbeiter als Beamte 
der Kreisverwaltung die dortigen Vorschriften zur Korruptionsprävention.  
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e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht
eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende
Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Im Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft Miet- und Pachtentgelte in Rechnung 
gestellt.  

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das Controlling entspricht den Anforderungen des Unternehmens für die wesentlichen 
Unternehmensbereiche.  

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine
wesentliche Beteiligung besteht?

Tochterunternehmen bzw. Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung 
besteht, liegen bei der Gesellschaft nicht vor.  
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5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und
Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-
konditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging)
dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risiko-
entwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen
geregelt?

Zu a) bis f): 

Derartige Finanzinstrumente etc. werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt. 
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6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder
wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im
Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessen-
konflikten?

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen
Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und
Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte
Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche
Revisionsberichte vor?

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt?

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt
und um welche handelt es sich?

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der
internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Zu a) bis f): 

Die Gesellschaft verfügt nicht über eine interne Revision. 

Wegen des überschaubaren Geschäftsumfangs mit sehr wenigen einzelnen Geschäfts-
vorfällen und der engen Begleitung der Geschäftsführung durch die Gesellschafter-
versammlung ist eine interne Revision entbehrlich.  
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7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und
Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kreditgewährungen liegen nicht vor. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte
Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Anhaltspunkte auf derartige Maßnahmen haben sich nicht ergeben. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen 
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und Geschäftsanweisungen (zur Zeit noch 
nicht vorhanden) und bindenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung nicht 
übereinstimmen.  
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9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
(z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) ein-
geholt?

Derartige Geschäfte wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht getätigt.
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10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Überwachungsorgan (Gesellschafterversammlung) wird regelmäßig Bericht
erstattet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzern-
bereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber
berichtet?

Das Überwachungsorgan wird über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
unterrichtet.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungs-
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Derartige Wünsche zu bestimmten Themen wurden nicht von der
Gesellschafterversammlung an die Geschäftsführer herangetragen.

Seite 53

Anlage VIII 
Seite 13ENTWURF





11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermögen?

Es liegt kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen vor.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Gesellschaft verfügt nicht über derartige Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte für derartige Abweichungen in wesentlichem Umfang zwischen
bilanziellen Werten und Verkehrswerten liegen nicht vor.
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12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden
wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2019 99,5 %. Bankkredite liegen zum
Bilanzstichtag nicht vor.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Konzernstrukturen liegen nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers
nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat seit ihrer Gründung im Geschäftsjahr 2015 keine Fördermittel der
öffentlichen Hand erhalten.
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13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung?

Wegen der Finanzierung durch Einlagen in die Kapitalrücklage durch den
Gesellschafter Kreis Recklinghausen bestehen keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn erzielt.

Der vorgesehene Vortrag auf neue Rechnung (nach Verrechnung mit dem
Verlustvortrag) ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.
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Allgemeine Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 01. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirt-
schaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im
Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt)
und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Bera-
tungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträ-
ge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwi-
schen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies
ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzli-
chen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche
gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegen-
über.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht
ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der
Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen
Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirt-
schaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse
seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist
berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger
Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer
bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der
abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprü-
fer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich
daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschafts-
prüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unter-
lagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden
und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben
wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein
können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informa-
tionen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit
des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird
dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber
die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren
Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen
in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklä-
rung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unab-
hängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies
gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für
Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen
und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu überneh-
men.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des
Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen,
seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten
Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in glei-
cher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in
anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirt-
schaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags
berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bear-
beitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese 
schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Dar-
stellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, 
sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprü-
fers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 

Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb 
des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschafts-
prüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprü-
fers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen –
sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information
über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer
behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprü-
fers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auf-
traggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf
Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschla-
gen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumut-
barkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergü-
tung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag
nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auf-
traggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurück-
treten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens,
Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacher-
füllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Scha-
densersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auf-
traggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden.
Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Hand-
lung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem ge-
setzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechen-
fehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung
(Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten
sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten ge-
genüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in
der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung
auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten
Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vor-
her zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323
Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsa-
chen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut
oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn,
dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen
Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschafts-
prüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwen-
denden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere
die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung An-
wendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrän-
kung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Scha-
densersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus
der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von
Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzel-
nen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. €
beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegen-
über Dritten zu.
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(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirt-
schaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, 
gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden 
Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch 
bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden 
einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall 
umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht 
darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder 
Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betref-
fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der 
Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch 
genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der 
Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorge-
schriebenen Pflichtprüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatz-
leistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese 
Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzan-
sprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, 
sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Her-
stellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede 
der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirt-
schaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk 
versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestäti-
gungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht 
erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer 
durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die 
Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung 
des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wort-
laut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so 
darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat 
der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, 
so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf 
bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigun-
gen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung 
gestellt. 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuer-
sachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung 
in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung 
die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; 
dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auf-
traggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung 
von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der 
Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen 
hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, ins-
besondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur 
Verfügung steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung 
umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertrags-
dauer fallenden Tätigkeiten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer so-
wie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund 
der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und 
sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) ge-
nannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammen-
hang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und 
Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der 
Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) 
genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hin-
sichtlich der unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Auf-
gaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und 
Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung 
ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten 
Tätigkeiten gesondert zu honorieren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die 
Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der 
Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als 
die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden. 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommens-
teuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung 
und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, 
Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund 
eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenhei-
ten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalver-
kehrssteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Ge-
richten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit so-
wie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammen-
hang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -
herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines 
Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und der-
gleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Do-
kumentationspflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklä-
rung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu 
nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Vo-
raussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden 
umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen 
worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der 
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht 
übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem 
Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftrag-
geber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder be-
sondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Ver-
schlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder 
Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die 
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene 
Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und 
die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung 
seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrech-
nung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung 
und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 

14. Streitschlichtungen 

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen. 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus erge-
benden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. 
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Wirtschaftsplan
2021

Vestische Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft
Kreis Recklinghausen mbH



vorläufiges Ergebnis 2020 Erfolgsplan 2020 Erfolgspla n 2021
€ € € € € €

1. Erträge

a) Pachterträge 255.000 280.000 255.000
b) Sonstige Erträge 22.000 0 0

2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 12.800 13.200 12.800

b) Aufwendungen für Personalgestellung 70.000 82.800 70.000 83.200 70.000 82.800

3. Abschreibungen 18.000 18.000 18.000

4. Grundstücksaufwendungen
a) sonstige Grundstücksaufwendungen 44.000 20.000 20.000
b) Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude 10.000 30.000 30.000
c) Ausgleichsmaßnahmen 0 5.000 5.000

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 16.000 11.000 11.000

6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 106.200 112.800 88.200

7. Jahresüberschuss 106.200 112.800 88.200

Körperschaftssteuerbelastung 15,825 % 16.806,15 € 17.850,60 € 13.957,65 €

Erfolgsvergleich  der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021



Lfd.- Bezeichnung Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr 
Nr. 2021 2022 2023 2024 2025

1. Miet- und Pachterlöse 255.000 € 240.000 € 220.000 € 190.000 € 150.000 €

2 Personalaufwand
2.1 Geschäftsführergehälter 10.800 € 10.800 € 10.800 € 10.800 € 10.800 €
2.2 Pauschalabgaben geringfügige Beschäftigung 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 €
2.3 Aufwendungen für Personalgestellung 70.000 € 70.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Summe 2 83.000 € 83.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 €

3 Abschreibungen 18.000 € 18.000 € 16.000 € 15.000 € 10.000 €

4 Grundstücksaufwendungen
4.1 Grundbesitzabgaben 13.800 € 13.800 € 12.000 € 10.000 € 8.000 €
4.2 Sonstige Grundstücksaufwendungen 6.200 € 6.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 €
4.3 Instandhaltung 30.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 €
4.4. Ausgleichsmaßnahmen 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

Summe 4 55.000 € 54.800 € 42.000 € 29.000 € 26.000 €

5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
5.2 Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €
5.3 Rechtsberatung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5.4 Versicherungen, Berufsgenossenschaft, IHK 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
5.5 Büromaterial, Kontoführung etc. 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Summe 5 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 €

Summe  der  Erträge 255.000 € 240.000 € 220.000 € 190.0 00 € 150.000 €
Summe  der  Aufwendungen 167.000 € 166.800 € 132.000 € 118.000 € 110.000 €

Jahresüberschuss 88.000 € 73.200 € 88.000 € 72.000 € 40.000 €

Körperschaftssteuerbelastung 15,825 % 13.926,00 € 11.583,90 € 13.926,00 € 11.394,00 € 6.330,00 €

 Erfolgsplan (Finanzplanung 2021 - 2025) 



1. Umsatzerlöse
1.1 Pachteinnahmen

2. Personalaufwand
2.1 Geschäftsführergehälter

Die Geschäftsführergehälter werden mit jeweils 450 €  pro Monat geplant. Die Sozialabgaben einschließlich
Pauschsteuer betragen 18,09 %. Der Personalaufwand enthält die Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

2.2 Aufwendungen für Personalgestellung
Diese Position umfasst Tätigkeiten von Mitarbeitern des Kreises für die VGV, z. B. Grundstücksverwaltung und Buchhaltung.

3. Abschreibungen

Da es sich überwiegend um ältere Gebäude mit einer kürzeren Nutzungsdauer handelt, betragen die AfA-Sätze
zwischen 4 % und 7 %.

4. Grundstücksaufwendungen
Die sonstigen Grundstücksaufwendungen beinhalten Gebühren für Wasser, Schornsteinfeger und Gebäudeversicherung.
Bei den meisten Gebäuden sind Instanthaltungsmaßnahmen längst fällig. Aus Gründen der Vorsicht werden diese
mit 30.000 € jährlich angenommen. Zu den Grundstücksaufwendungen gehören die Grundbesitzabgaben, Grundsteuern 
und Umlagen.
Ab 2019 werden Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen eingeplant. Die Höhe ist noch nicht exakt planbar. 
Der Ansatz ist daher eher deklaratorisch.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Unter dieser Position werden Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Buchführungskosten, 
Kosten für Büromaterial und Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung, LWK-Umlage und IHK-Beiträge, 
Kontoführungsgebühren sowie sonstige entstehende Aufwendungen zusammengefasst.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Mieten werden monatlich gezahlt. Die Pachtzahlungen erfolgen zum 01.11. eines jeden Jahres für das zurückliegende 
Pachtjahr. Die letzten Pachterhöhungen wirken bis 2019. Danach ist davon auszugehen, dass in Einzelfällen weitere 
Pachterhöhungen möglich sein werden. Aufgrund von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden aber auch 
Pachtminderungen zu erwarten sein. Ab 2021 wird mit beginnenden Erschließungsmaßnahmen und ab 2022 mit ersten 
Grundstücksverkäufen (20 ha jährlich) gerechnet, so dass Pachteinnahmen wegfallen.

Der Wert der aufstehenden Gebäude beträgt gemäß dem Wertgutachten ca. 300.000 €.



2021 2022 2023 2024 2025

Ausgaben:
Investitionen  
- Abriss Gebäude 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
- Erwerbsnebenkosten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Verrechnung newPark gem. Kooperationsvertrag 0 € 0 € 980.000 € 1.980.000 € 4.980.000 €
Körperschaftssteuer 13.926 € 11.584 € 13.926 € 11.394 € 6.330 €

Summe benötigter Mittel 13.926 € 11.584 € 1.013.926 € 2.011.394 € 5.006.330 €

Finanzierungsmittel:
Anlagenabgänge (Grundstücksveräußerungen) 0 € 0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen 18.000 € 16.000 € 15.000 € 10.000 € 10.000 €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 73.200 € 88.000 € 72.000 € 23.000 € 40.000 €
Aufnahme von Darlehen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Entwicklung Liquide Mittel (Zuwachs) 77.274 € 92.416 € 73.074 € 21.606 € 43.670 €

Vermögensplan (Finanzplan 2021-2025)

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und deren  Finanzierung
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